
1081 der Beilagen zu den stenog raphischen Protokollen des Nationalrates XI. GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (1059 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Allge
meine Sozialversicherungsgesetz abgeändert 
wird (23. Novelle zum AUgemeinenSozial-

versicherungsgesetz ) 
Der vorliegende Gesetzentwurf heschäftigt sich 

vornehmlich mit Änderungen ·des Allgemeinen 
Teiles und der Bestimmungen über die Kranken
und Unfallversicherung des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes.. Er sieht unter anderem 
Neuregelungen auf ,dem Gebiete ,der Weiterver
sicherung vor und bringt Leistungsverbesserun
gen in der bäuerlichen Unfallversicherung sowie 
eine Erhöhung der Beiträge der Pensionsversiche
rungsträger zur Krankenversicherung. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom 5. De
zember 1968 in Verhandlung .genommen. 

Zum Gegenstand sprachen außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten P e f f e r, Ing. 
H ä u s e r, Ku I h a n e k, H 0 r rund M el te r 
sowie ·die Frau Bundesminister für soziale Ver
waltung Grete Reh 0 r. Es wurde teils ein
stimmig, teils mehrstimmig 'beschlossen, dem 
Hohen Hause die Annahme des Gesetzentwurfes 
unter Berücksichtigung mehrerer Abänderungs
anträge zu empfehlen. 

Zu den vom Ausschuß vorgeschlagenen Abän
derungen der Regierungsvorlage ist im wesent

.lichen folg.endes zu hemerken: 

Zu Art. I Z. 10 lit. bund c sowie Art. III Abs. 2 
lit. d: 

Nach ·der in der Regierungsvorlage vorge
. schlagenen Regelung müßten Anträge auf Ge
währung eines Ausstattungsheitrages spätestens 
am 1. Dezember 1968 gestellt sein. Um eine 
Rückwirkung zu vermeiden, soll durch die vom 
Aus,schuß vorgeschlagenen Abänderungen das 
Wirksamwerden der Aufhebung des Ausstat
tungsbeitrages auf den 1. März 1969 hinausge
schoben werden. 

Kahesch 
Berimterstatter 

Die Verschiebung des Wirksamkeitsbeginnes 
der Aufhebung des Ausstattungsbeitrages hätte 
im Hinblick auf die Bundesbeitragsregelung nach 
dem Bundesgesetz Vom 27. Juni 1968, BGBl. 
Nr. 303, zur Folge, daß für den Bund eine 
Mehrbelastung in der Höhe von einem Zwölf tel 
des ersparten Betrages' entstehen würde. Um 
diese Mehrbelastung zu vermeiden, wird für das 
Jahr 1969 der nach § 73 Abs. 3 ASVG. in der 
Fassung ,des Art. I Z. 10 der Regierungsvorlage 
der 23. Novelle von den Trägern der Pensions
versicherung zu entrichtende Beitrag in der 
Krankenversicherung der Pensionisten von 
9'25 v. H. auf 9'20 v. H. reduziert. Der in der 
Regierungsvorlage vorgesehene Beitragssatz von 
9'25 v. H. tritt am 1. Jänner 1970 in Kralt. 

Zu Art. I Z. 50 lit. c: 
In Anpassung. an eine für den Bereich des 

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs
gesetzes vorgesehene Bildung einer gesonderten 
Rücklage für Zwecke einer erweiterten Heil
behandlung (1062 der Beilagen) soll auch in der 
von der Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen ·durchgeführten Krankenversiche
rung eine analoge Regelung he~beigeführt wer-

. den. 

Zu Art. 11 Abs. 20 und 21: 

Die vorgeschlagene Regelung .dient der Vor
bereitung der beim Hauptverband der österrei
chischen Sozialversicherungsträger in Aussicht 
genommenen zentralen Datenverarbeitung" 1m 
Bereiche ·der Sozialversicherung. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 
Ausschuß für soziale Verwaltung den A n t rag, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundesregie
rung vorgelegten Gesetzentwurf (1059 der Bei
lagen) unter Berücksichtigung der an g e- I 
s chI 0 s sen e n A b ä n der u n gen ·die ver- . " • 
fa:ssungsmäßige Genehmigung erteilen. 

Wien, am 5. Dezember 1968 

Gertrude Wondrack 
Obmann 
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2 1081 der Beilagen 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf ifi 1059 der ßeilageh 

1. Art. I Z. 10 lit. Ib hat zu buten: 

"b) § 7J Abs. 3 hat zu lauten: 

;(3) Der von den Trägern det Pehslöiisver
siffiertllig zil entridnende Beitrag beträgt ab 
L Jänher .1969 9'20 v. PI., ab 1. Jänner 1970 
9'25 v. H. des für das laüfende Geschäftsjahr 
erwachsenden Aufwandes an Pensionen. Zum 
Pensiertsaüfw:in·d zählen die Peiisiöhen und die 
PensibhssOiiderzahlufigen einsdIließlidider Zu
schüsse, ausschließlich der Wohnungsbeihilfen 
und der Ausgleichszulagen.' " 

2. 1ri der durch Art. 1 Z. 10 lit. c vörgehötn
menen Neufassung ,des § 73 Abs. 4- ASVG. hat 
det erste Satz zu lauten: 

"Die Beiträge nach Ahs. 3 sind vorscbußweise in 
monatlIchen Raten in der Höhe eines Zwölftels 
~er 1m Abs. 3 bezeichneten Hundertsätze der 
Summe der im vorangegangenen Kalenderjahr 
ausgezahlten Pensionen (Pensionssonderzahlun
gen) dem Hauptverband :tu Übetweisen." 

3. Dem Art. I Z. 21 ist als IIt. .cl anzüfügefi: 

"cl) Im. § 1~3 Abi;. g (neu) lit. h 1st der Aus
druck ,Abs. 6' durch den Ausdruck ,Abs. 7' 
zu ersetzen." . 

4. Dem Art. I Z. 5Q isf als lil;, c anzufügen: 

"c) Dem § 411. a ist ais Abs. j anz\Jfügen: 

;(3) Soweit die Einnahmen aus dem Zusmlag 
z~ den Beiträgen (Abs. 2) die Aufwendungen 
emes Geschäftsjahres für die erweiterte Heil
behandlung übersteigen, sind sie einet gesonder
ten Rücklage zuzuführen. Diese Rücklage darf 
nur zur .Anschaffung oder Herstellung :rbnutz
barer Wlrtschaftsgüter für die Zwecke der er
weiterten Heilbeha:ndlung verwendet werden.''' 

5, Dem Art, II sind als Abs. 20 und 21 anzu
fügen: 

,,(iÖ) Ab 1. Jänner '1912 sind bei Ahwendung 
des § 242 Abs. 2 des Allgemeineh Sözialversiche
rungsgesetzes die Beitragsgrundligen, soweIt 
ihnen Beitragszeiten zugruhde liegen, mit dem 
im betreffenden Beitragsjahr (Albs. 21) für ·diese 
Zeiten efmitteiten täglichen Durchschnittswert 
- gesondert fut Zeiten der Pflichtvetsicherufig 
und für Zeiten der freiWilligen Versicherung -
heranzuziehen, und zwar auch dann, wenn das 
B~itragsjaht hur zum Teil in die Bemessungszeit 
fäl~t; ,die 'sb ermittelten ßeitragsgrundlagen eines 
ßeitragSn'lbliates sind"""'" gesondert nach Monaten 
det Pflichtversiclietung lilidnach Monaten der 
freiwilligen Versicherung """'" mit dem mbnat
lichefi Durchschnittswert im Jahr zur Bildung 
der Bemessungsgrundlage gemäß § 242 Abs. 1 
des Allgemeinen Sözialversichei"uhgsgesetzes in 
ltethnurtg zu stellen. Beitragsgrun.·dlage für 'rage 
gemäß § 231 Z. 2 des Allgemeinen Soziälvef
sicherungsgeset:tes ist die in dem Jahr, in dem 
diese Tage zur Bildung eines Versicherungsmopa
tes herangezogen werdefi, festgestellte durdl
schnittliche tägliche Beitragsgrundlage der Pflicht
versicherung. 

(21) Das Beitragsjahr umfaßt den Beitragszeit
raum (§ 44 Abs. 2 des Allgemeinen Sözialver
~icheh1i'l:~sgesetzes), . in . den d.et 1. Janner eines 
J ahtes fällt, ülid die fblgenden vollen Beitrags-
zeiträüifl·e dieses Jahres." . 

6. Im Art. III Abs. 2 ist lIet PUhkt am Schluß 
det lit. c dUrdi einen Strithpurtkt zu etsetzefi. 
Als lit. d ist anzuHigen: 

,,·d) mit dem 1. März 1969 die Bestimmungen 
des Art. I Z. 36 bis 40, 43 bi! 45 und Art. II 
Abs. 15." 
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